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Bekanntmachungen der Kommunen

Verordnung zum Schutz des Landschaftsteiles
„Bywisch-Hullen-Schohasbergen“, Ortsteil Hasbergen,

in der Stadt Delmenhorst - DEL 9
vom 21.11.2018

Aufgrund der §§ 22, 26 und 32 des Bundesnaturschutzgeset-
zes (BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt ge-
ändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 30.06.2017 (BGBl. I S.
2193), in Verbindung mit den §§ 14, 15 und 19 des Nieder-
sächsischen Ausführungsgesetzes zum Bundesnaturschutzge-
setz (NAGBNatSchG) vom 19.02.2010 (Nds. GVBl. S. 104) hat
der Rat der Stadt Delmenhorst in seiner Sitzung am
20.11.2018 folgende Verordnung neu erlassen:

§ 1
Unterschutzstellung

(1) Das in § 2 dieser Verordnung näher bezeichnete Gebiet
einschl. des bestehenden Landschaftsschutzgebietes „By-
wisch-Hullen-Schohasbergen“ (LSG) DEL 9 wird neu fest-
gelegt.

§ 2
Geltungsbereich

(1) Der Geltungsbereich dieser Verordnung ergibt sich aus ei-
ner Detailkarte im Maßstab 1:5.000 und aus einer mit dieser
Verordnung veröffentlichten Übersichtskarte im Maßstab
1:50.000.

Die Grenze des Landschaftsschutzgebietes verläuft auf der
dem Schutzgebiet zugewandten Seite der grauen Grenzli-
nie.

Die Ausfertigung der Detailkarte wird bei der Stadt Del-
menhorst aufbewahrt und kann in den Diensträumen der
Unteren Naturschutzbehörde während der Öffnungszeiten
kostenlos eingesehen werden.

(2) Das Schutzgebiet hat eine Größe von 470,29 ha.

(3) Teile des LSG sind Bestandteil des Fauna-Flora- Habitat-Ge-
bietes (FFH-Gebiet) „Untere Delme, Hache, Ochtum und
Varreler Bäke“ gemäß der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-
Richtlinie) des Rates vom 21.05.1992 zur Erhaltung der
natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere
und Pflanzen (ABl. EG Nr. L 206 S. 7; 1996 Nr. L 59 S. 63),
zuletzt geändert durch Richtlinie 2013/17/EU des Rates
vom 13.05.2013 (ABl. EU Nr. L 158 S. 193).

In der Übersichtskarte ist die Teilfläche des LSG, die im
FFH-Gebiet liegt und der Umsetzung der FFH-Richtlinie
dient, gesondert gekennzeichnet (blaue Farbgebung). Die
Grenze des FFH-Gebietes wird durch die jeweilige Bö-
schungsoberkante des Gewässerlaufes markiert.
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§ 3
Schutzzweck

(1) Die durch Gehölzstreifen und Grünland geprägte bäuerli-
che Kulturlandschaft, die in vergangenen Jahrzehnten nur
geringfügigen Veränderungen unterlag, soll als LSG erhal-
ten werden.

(2) Die Unterschutzstellung erfolgt nach Maßgabe dieser Ver-
ordnung

— zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Naturhaus-
haltes,

— zur Erhaltung von Vielfalt, Eigenart und Schönheit des
Landschaftsbildes,

— zur Erhaltung der Eignung des Gebietes für eine natur-
nahe und ruhige Erholung.

Hierzu gehören vornehmlich folgende Landschaftselemente:
Wiesen und Weiden, besonders feuchtere Ausprägungen,
Baumreihen, Hecken, Kopfbäume, Kleinstgewässer, Grä-
ben und öffentliche Wasserzüge, Ruderalflächen an den
Rändern der Wege, Wasserzüge und anderer Nutzungs-
grenzen.

(3) Schutzzweck ist auch die Pflege und Entwicklung der in
Absatz 2 vornehmlich genannten Landschaftselemente.
Die Pflege, Entwicklung und Sicherstellung des Wasserab-
flusses der Gräben soll dazu vor allem über ein Grabenun-
terhaltungssystem (Management) erreicht werden.

(4) Die Fläche des LSG gemäß § 2 (3) Satz 2 und 3 ist Teil des
kohärenten europäischen ökologischen Netzes „Natura
2000“; die Unterschutzstellung dient der Erhaltung des
Gebietes als FFH-Gebiet.

(5) Besonderer Schutzzweck (Erhaltungsziel) des LSG im
FFH-Gebiet ist die Erhaltung und Wiederherstellung eines
günstigen Erhaltungszustandes.

1. Allgemeines Erhaltungsziel ist vorrangig im Gewässer-
system von Unterer Delme, Ochtum und Varreler Bäke
die Verbesserung der Repräsentanz von Lebensräumen
(Wander-, Aufenthalts- und Laichgewässer) gefährdeter
Fischarten (Meerneunauge, Flussneunauge, Bachneun-
auge, Steinbeißer, Lachs) unter Berücksichtigung der
wasserwirtschaftlichen und dem Hochwasserschutz
dienenden Einrichtungen. Ferner sind die Weiteren
wasserwirtschaftlichen Rahmenbedingungen (z. B.
Tideabhängigkeit) zu beachten.

2. Besonderes Erhaltungsziel ist der Schutz und die Ent-
wicklung insbesondere der folgenden Tierarten:

— Meerneunauge,

— Flussneunauge,

— Steinbeißer,

— Lachs.

Im Zuge der Entwicklung sind die wasserwirtschaftlichen
und dem Hochwasserschutz dienenden Einrichtungen zu
berücksichtigen. Ferner sind die weiteren wasserwirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen (z. B. Tideabhängigkeit)
im Zuge der limnologischen Zielsetzung zu beachten.

§ 4
Schutzbestimmungen

(1) In dem geschützten Gebiet ist es verboten,

1. die Natur durch Lärm oder auf andere Weise zu stö-
ren,

2. bauliche Anlagen, ortsfeste Draht- und Rohrleitungen,
Bade-, Camping-, Zelt- und Lagerplätze oder Fischtei-
che zu errichten bzw. anzulegen oder zu verändern,
auch wenn die Maßnahmen keiner baurechtlichen
Genehmigung bedürfen oder nur vorübergehender
Art sind,

3. zu zelten, in Fahrzeugen o.ä. zu übernachten, außer
an den hierfür vorgesehenen Plätzen zu lagern, zu
grillen oder Feuer zu machen,

4. außerhalb der gekennzeichneten Straßen mit Kraft-
fahrzeugen und Anhängern zu fahren oder diese ab-
zustellen,

5. Kraftfahrzeuge zu waschen,

6. die Oberflächengestalt zu verändern, insbesondere
durch Aufschüttungen, Abgrabungen oder Einbrin-
gen von Stoffen aller Art,

7. Gebüsche, Gehölze und wildwachsende Pflanzen aller
Art zu beseitigen, zu beschädigen oder anderweitig er-
heblich zu beeinträchtigen soweit diese Maßnahmen
nicht zur Schadensabwehr (dazu zählt auch der vor-
beugende Hochwasserschutz) bzw. Erfüllung der Ver-
kehrssicherungspflicht notwendig sind,

8. Pflanzen und Tiere, insbesondere gebietsfremde oder
invasive Arten einzubringen,

9. Entwässerungsmaßnahmen, die über das bisherige
Ausmaß hinausgehen, durchzuführen,

10. Grünland in Ackerland umzuwandeln,

11. gärtnerische Flächen (einschließlich Scherrasen und
Grabeland), die nicht der ordnungsgemäßen Land-
wirtschaft dienen, anzulegen,

12. Tiefpflugmaßnahmen durchzuführen und

13. Hunde freilaufen und in den Gewässern schwimmen
zu lassen.

(2) Die Vorschriften des § 30 BNatSchG und der §§ 22 und 24
NAGBNatSchG (gesetzlich geschützte Biotope) bleiben un-
berührt.

(3) In dem geschützten Gebiet sind Pflege- und Entwicklungs-
maßnahmen nach § 22 BNatSchG, § 15 NAGBNatSchG
und nach § 3 (3) dieser Verordnung zu dulden.

(4) Grundstückseigentümer/innen und Nutzungsberechtigte
haben das Aufstellen von Schildern zur Kenntlichma-
chung des Schutzgebietes sowie sonstige Anordnungen zu
dulden.

Um die Gewässer- und Deichunterhaltung nicht zu behin-
dern, werden die Beschilderungsstandorte zuvor mit dem
zuständigen Deich- und Unterhaltungsverband einvernehm-
lich abgestimmt.

§ 5
Freistellungen

(1) Die ordnungsgemäße landwirtschaftliche Nutzung und
Bewirtschaftung von Flächen nach Maßgabe der guten
fachlichen Praxis ist

1. von den Verboten des § 4 (1) Nr. 1, 4 und 6,

2. von dem Verbot des § 4 (1) Nr. 2, soweit es sich um
die Errichtung oder Veränderung von ortsüblichen
Weidezäunen (auch Wolfsschutzzäunen) und offenen
Holzweideschuppen auf bisher landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen handelt und

3. von dem Verbot des § 4 (1) Nr. 10, soweit es sich um
eine Ackerzwischennutzung auf längstens 5 Jahre
handelt, welche mit dem Schutzzweck vereinbar ist,
und der Unteren Naturschutzbehörde unter Angabe
der Fläche (Flur, Flurstück) und des Zeitpunktes an-
zuzeigen ist,

freigestellt.

Die Freistellung gemäß Satz 1 Nr. 3 gilt nicht für einen
Teilbereich beiderseits des Neuenbrücker Weges, wie in
der mitveröffentlichten Karte (§ 2) in der Farbe mittelgrün
dargestellt.

(2) Die ordnungsgemäße Gewässerunterhaltung nach den
Grundsätzen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG), des
Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) und des Bun-
desnaturschutzgesetzes (BNatSchG) ist unter besonderer
Berücksichtigung des Schutzzwecks und der Erhaltungs-
ziele gemäß § 3 (5) freigestellt. Zum Schutz der wertgeben-
den Rundmaul- und Fischarten darf das betroffene FFH-
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Gewässer (Varreler Bäke) nur abschnittsweise oder einsei-
tig und ohne den Einsatz einer Grabenfräse geräumt wer-
den. Eine Räumung der Sohle ist untersagt.
Erforderliche Maßnahmen der ordnungsgemäßen Gewäs-
serunterhaltung, der Unterhaltung und Instandsetzung an
den dem Hochwasserschutz dienenden Anlagen (z. B. Dei-
che mit Nebenanlagen, Siele) gelten entgegen Satz 2 und 3
als freigestellt, wenn diese im Einvernehmen zwischen zu-
ständigem Gewässerverband und der Unteren Natur-
schutzbehörde rechtzeitig vor Maßnahmenbeginn abge-
stimmt worden sind.
Freigestellt sind ferner Unterhaltungs- und Instandhal-
tungsmaßnahmen an den dem Hochwasserschutz dienen-
den Anlagen (z. B. Deiche mit Nebenanlagen, Siele).

(3) Die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd ist freigestellt.
Bezüglich jagdlicher Einrichtungen sind die Nutzung, Un-
terhaltung und Instandsetzung von bestehenden jagdli-
chen Einrichtungen wie Jagdhütten, Hochsitzen und sons-
tigen nicht beweglichen Ansitzeinrichtungen ebenfalls
freigestellt.

(4) Die ordnungsgemäße fischereiliche Nutzung von zum
Zeitpunkt der Ausweisung fischereilich genutzten Gewäs-
sern ist unter größtmöglicher Schonung der natürlich vor-
kommenden Wasser- und Schwimmblattvegetation, des
natürlichen Uferbewuchses sowie unter besonderer Scho-
nung der unter § 3 (5) genannten Fischarten nach Maß-
gabe der für die jeweiligen Gewässerstrecken geltenden
Bestimmungen der gültigen Gewässerordnung zur Aus-
übung der fischereilichen Nutzung freigestellt, jedoch
ohne Einrichtung befestigter Angelplätze und ohne Schaf-
fung neuer Pfade.

(5) Die den unveränderten Betrieb sichernden Unterhaltungs-
und Wartungsarbeiten bestehender Ver- und Entsorgungs-
anlagen, Erschließungsanlagen und Feuerlöschteiche sind
freigestellt.

(6) Von den Verboten des § 4 sind alle Nutzungen freigestellt,
auf deren Ausübung beim Inkrafttreten dieser Verordnung
ein durch besonderen Verwaltungsakt oder Gesetz begrün-
deter Rechtsanspruch besteht.

(7) Von dem Verbot des § 4 (1) Nr. 7 sind in der Zeit vom
01. Oktober bis 28. bzw. 29. Februar Schnittmaßnahmen
im angemessenen Umfang freigestellt, welche für die ord-
nungsgemäße landwirtschaftliche Nutzung und Bewirt-
schaftung von Flächen notwendig sind.
1. Bäume dürfen aufgeastet werden, bis zu einem Licht-

raumprofil von 4,00 m Höhe,
2. Kopfweiden dürfen beschnitten werden,
3. Nadelgehölze, Dornengewächse und nicht heimische

Pflanzen dürfen beseitigt werden.
4. Das Entfernen von Gebüsch, das die Entwässerungs-

funktion der Gräben und die Zaununterhaltung behin-
dert, ist erlaubt.

(8) Von der Verpflichtung gemäß § 9 (Ersatzpflanzungen) sind
Gehölzpflege- und Baumfällarbeiten, die zur Sicherung
des ordnungsgemäßen Wasserabflusses, des Hochwasser-
schutzes und des vorbeugenden Hochwasserschutzes an
wasserbaulichen Anlagen (z. B. Deiche) und Gewässern
notwendig sind, befreit.

§ 6
Befreiungen

Von den Verboten dieser Verordnung kann die Untere Natur-
schutzbehörde auf Antrag nach Maßgabe des § 67 BNatSchG
i. V. m. § 41 NAGBNatSchG Befreiung erteilen.

§ 7
Brauchtumsfeuer

(1) Nur das Abbrennen von Brauchtumsfeuern an den im
Plan dargestellten Stellen ist unter den Voraussetzungen
von Absatz 2 und 3 vom Verbot aus § 4 (1) Nr. 3 (Feuer
machen) und vom Verbot des § 3 (2) der Verordnung der

Stadt Delmenhorst über das Abbrennen von Brauchtums-
feuern freigestellt, da diese als Teil der bäuerlichen Kultur-
landschaft gelten. Verbote oder Anforderungen nach
sonstigem Recht bleiben von der Freistellung unberührt
und müssen beachtet werden. Andere Brauchtumsfeuer
sind verboten.

(2) Brauchtumsfeuer nach Absatz 1 Nr. 1 dürfen nur an den
Ostertagen (Samstag nach Karfreitag von 10:00 Uhr bis
Ostersonntag 03:00 Uhr und Ostersonntag von 10:00 Uhr
bis Ostermontag 03:00 Uhr) abgebrannt werden.
Zum besonderen Schutz von Vögeln und Kleintieren im
Schutzgebiet, darf das Brennmaterial frühestens 5 Tage
vor dem Brenntag aufgebracht werden und muss täglich
umgeschichtet werden. Das aufgeschichtete Brandgut darf
maximal eine Höhe von 2,00 m und eine Gesamtmenge
von 50 m³ auf einer Fläche von 25 m² aufweisen. Zu Ge-
hölzreihen ist ein Abstand von 30 m einzuhalten.

(3) Es dürfen keine Bodenaufhäufungen oder Abgrabungen
für die Brauchtumsveranstaltung durchgeführt werden.
Bei starkem Wind und/oder gefährlicher Trockenheit darf
kein Brauchtumsfeuer durchgeführt werden.
Das jeweilige Brauchtumsfeuer muss dem geschützten
dörflichen Charakter entsprechen und darf daher nicht be-
worben werden. Es dürfen keine Getränke oder Speisen
verkauft werden und es darf kein technisch verursachter
Lärm (z. B. Partymusik) erfolgen.

§ 8
Zuwiderhandlungen

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 43 (3) Nr. 4 des
NAGBNatSchG handelt, wer ohne Freistellung (§§ 5, 7)
oder erteilte Befreiung (§ 6) vorsätzlich oder fahrlässig den
Verboten des § 4 (1) dieser Verordnung zuwiderhandelt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 43 (4) NAGBNatSchG
mit einer Geldbuße bis zu 25.000,00 € geahndet werden.

§ 9
Ersatzpflanzungen

(1) Für entfernte und abgängige Bäume ist, nach näherer Be-
stimmung der Unteren Naturschutzbehörde, zum Erhalt
vorhandener Landschaftsstrukturen Ersatzpflanzung erfor-
derlich. Die Untere Naturschutzbehörde entscheidet dazu
im Einzelfall über Art und Größe der Ersatzpflanzung.

(2) Ersatzpflanzungen sind innerhalb des Landschaftsschutz-
gebietes vorzunehmen. Stellt die Untere Naturschutz-
behörde fest, dass dies nicht möglich oder unzumutbar ist,
kann sie Ersatzpflanzungen auch auf anderen Grund-
stücken verlangen. Im Bereich des Überschwemmungsge-
bietes der Ochtum sind Ersatzpflanzungen mit der Unte-
ren Wasserbehörde abzustimmen.
Die Verpflichtung zur Sicherung des Aufwuchses inklusi-
ve Pflege und Erhaltung ist Bestandteil der Ersatzpflan-
zung.

(3) Die Ersatzpflanzung ist wie folgt zu bestimmen:
1. Der Verlust von Einzelbäumen bemisst sich grundsätz-

lich nach dem Stammumfang des betreffenden Bau-
mes. Beträgt dessen Stammumfang in 1,00 m Höhe
über dem Wurzelhals bis zu 1,80 m, so ist als Ersatz ein
Baum derselben oder zumindest der gleichwertigen Art
mit einem Stammumfang in 1,00 m Höhe über dem
Wurzelhals von mindestens 16—18 cm, Hochstamm,
standsicher verankert zu pflanzen. Beträgt der Stamm-
umfang des betroffenen Baumes mehr als 1,80 m, ist
für jeden weiteren angefangenen Meter Stammumfang
ein zusätzlicher Baum zu pflanzen. Die Ersatzpflan-
zung ist unter Berücksichtigung der jährlichen Pflanz-
periode unverzüglich vorzunehmen.

2. Der Verlust von wenigstens 5 Bäumen als Bestandteil
von Linien- und Reihenelementen (Baum- und Baum-/
Strauchreihen) ist durch die identische Anzahl Bäume
derselben oder zumindest der gleichwertigen Art zu er-
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setzen. Je nach Prägung für das Landschaftselement ist
die Pflanzgröße bzw. Pflanzqualität zu bestimmen. Bei
unauffälligen Verlusten soll der Ersatz durch Naturauf-
wuchs erfolgen. Bei prägenden Verlusten, durch die
deutlich erkennbare Lücken und Unterbrechungen
entstehen, sollen Nachpflanzungen durch Hochstamm
erfolgen. Ansonsten soll Ersatz durch Einzelpflanzen
mit einer Wuchshöhe von wenigstens 1 m bei Anpflan-
zung erfolgen.

3. Der Verlust von Baumgruppen auf einer Fläche bis zu
50 m² bemisst sich grundsätzlich je Baum wie unter
Nr. 1. Die Ersatzpflanzung ist jedoch so zu bestimmen,
dass die Fläche der Baumgruppe keine wesentliche
Größenveränderung erzeugt. Dazu kann die Anzahl Er-
satzbäume oder die Größe bzw. Pflanzqualität abwei-
chend bestimmt werden, wobei die entsprechenden
Einzelpflanzen eine Wuchshöhe von wenigstens 1 m
bei Anpflanzung haben müssen. Baumgruppen, die Ge-
hölzinseln in der offenen Landschaft darstellen und
nicht an Wald angrenzen, sollen der eigendynamischen
Entwicklung (Naturaufwuchs) überlassen werden so-
weit die Baumgruppe aus wenigstens 3 verbleibenden
Bestandsbäumen besteht.

4. Der Verlust von flächenhaftem Baumbestand über 50
m², der keiner forstwirtschaftlichen Nutzung unter-
liegt, soll durch Naturaufwuchs ersetzt werden. Nach-
pflanzungen durch Einzelpflanzen derselben Art mit
einer Pflanzgröße von wenigstens 1 m Wuchshöhe bei
Anpflanzung sollen jedoch dort erfolgen, wo es die ört-

liche Situation erfordert, um die Flächenverkleinerung
des Landschaftselementes zu verhindern (z. B. zur Ver-
meidung von Trampelpfaden).

Der Ersatz nach Nr. 1 bis 4 entfällt, wenn Verluste durch
nicht verhinderbare Einwirkungen (z. B. Blitzschlag, alters-
bedingtem Absterben, Krankheit, Verkehrssicherungspflicht
oder Sturm) entstehen. Der Wiederaufwuchs durch eigen-
dynamische Entwicklung ist bei vollständigen oder über-
wiegenden Verlusten von Landschaftselementen aus diesen
Gründen jedoch sicherzustellen.

§ 10
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung
im Niedersächsischen Ministerialblatt in Kraft.
Zugleich tritt die Verordnung zum Schutz des Landschaftstei-
les „Bywisch-Hullen-Schohasbergen“, Ortsteil Hasbergen, in
der Stadt Delmenhorst - DEL 9 vom 19.02.1992 (Amtsblatt
Reg.-Bez. Weser-Ems vom 30.05.2003, S. 495) in der Fassung
der 2. Änderungsverordnung vom 15.12.2010 (Delmenhorster
Kreisblatt vom 22.12.2010, S. 14) außer Kraft.

Delmenhorst, den 21.11.2018

STADT DELMENHORST
Axel Jahnz

Oberbürgermeister

— Nds. MBl. Nr. 40/2018 S. 1349
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Verordnung zum Schutz des Landschaftsteiles 
„Langenwisch-Emshoop“

in der Stadt Delmenhorst - DEL 10
vom 21.11.2018

Aufgrund der §§ 22, 26 und 32 des Bundesnaturschutzgeset-
zes (BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt ge-
ändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 30.06.2017 (BGBl. I
S. 2193), in Verbindung mit den §§ 14, 15 und 19 des Nieder-
sächsischen Ausführungsgesetzes zum Bundesnaturschutzge-
setz (NAGBNatSchG) vom 19.02.2010 (Nds. GVBl. S. 104) hat
der Rat der Stadt Delmenhorst in seiner Sitzung am
20.11.2018 folgende Verordnung erlassen:

§ 1
Unterschutzstellung

Das in § 2 dieser Verordnung näher bezeichnete Gebiet ein-
schl. des bestehenden Landschaftsschutzgebietes „Langen-
wisch-Emshoop“ (LSG) DEL 10 wird neu festgelegt.

§ 2
Geltungsbereich

(1) Das Schutzgebiet hat eine Größe von 350,06 ha.
(2) Der Geltungsbereich dieser Verordnung ergibt sich aus

einer Detailkarte im Maßstab 1:5.000 und aus einer mit
dieser Verordnung veröffentlichten Übersichtskarte im Maß-
stab 1:50.000.
Die Grenze des Landschaftsschutzgebietes verläuft auf der
dem Schutzgebiet zugewandten Seite der grauen Grenz-
linie.
Die Ausfertigung der Detailkarte wird bei der Stadt Del-
menhorst aufbewahrt und kann in den Diensträumen der
Unteren Naturschutzbehörde während der Öffnungszeiten
kostenlos eingesehen werden.

(3) Teile des LSG sind Bestandteil des Fauna-Flora-Habitat-Ge-
bietes (FFH-Gebiet) „Untere Delme, Hache, Ochtum und
Varreler Bäke“ gemäß der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-
Richtlinie) des Rates vom 21.05.1992 zur Erhaltung der
natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere
und Pflanzen (ABl. EG Nr. L 206 S. 7; 1996 Nr. L 59 S. 63),
zuletzt geändert durch Richtlinie 2013/17/EU des Rates
vom 13.05.2013 (ABl. EU Nr. L 158 S. 193).
In der Übersichtskarte ist die Teilfläche des LSG, die im
FFH-Gebiet liegt und der Umsetzung der FFH-Richtlinie
dient, gesondert gekennzeichnet (blaue Farbgebung).
Die Grenze des FFH-Gebietes wird durch die jeweilige Bö-
schungsoberkante des Gewässerlaufes markiert.

§ 3
Schutzzweck

(1) Das LSG „Langenwisch-Emshoop” ist naturräumlich gese-
hen Bestandteil der Landschaftseinheit Delmenhorster
Talsandplatte. Die strukturreiche bäuerliche Kulturland-
schaft mit dem hohen Anteil an Wald- und Gehölzbestän-
den mit hohem Anteil an Höhlenbäumen sowie die große
Bedeutung des Gebietes für die Avifauna und das Vorkom-
men zahlreicher Fledermausarten soll als Landschafts-
schutzgebiet erhalten und vor Veränderungen bewahrt
werden.
Aufgrund verschiedener Biotopstrukturen werden die
Teilräume wie folgt differenziert:
1. Acker- und Grünlandflächen

Die durch landwirtschaftliche Nutzung geprägte struk-
turreiche Kulturlandschaft aus Acker- und Grünland-
flächen wird von zahlreichen Hecken durchzogen.
Diese, sowie hofnahe Altholzbestände, gut erhaltene
Wallhecken und teilweise naturnahe Waldbestände
bieten zahlreichen gefährdeten Arten- und Lebensge-
meinschaften einen Lebensraum.

2. Gut Langenwisch und Allee Langenwisch
Der Waldbereich (auf der Karte gepunktet dargestellt)
und die Allee haben aufgrund des hohen Altbaumbe-

standes, insbesondere im Bereich der Allee eine beson-
dere Bedeutung für die Avifauna und das Fledermaus-
vorkommen.

Die nachgewiesenen Wochenstubenquartiere und eine
große Anzahl von Fledermausarten, wie Rauhaut-,
Wasser- und Große Bartfledermaus sind zu erhalten.

Eine überwiegend eigendynamische Waldentwicklung
mit hohem Altbaumbestand und entsprechend vielen
Habitatbäumen ist dafür prägend. Die herausragende
Wertigkeit der Schutzfunktion des Waldes stellt einen
wesentlichen Teil der schutzwürdigen Gebietscharak-
teristik dar.

3. Groß Emshoop

Von wesentlicher Bedeutung ist der Waldbestand (auf
der Karte gepunktet dargestellt) mit seinem auffallen-
den Höhlenreichtum. Durch die hohe Zahl der vorhan-
denen Fledermausarten ist der Bereich besonders
schutzwürdig.

Aufgrund der nachgewiesenen Wochenstubenquartie-
re und einer großen Anzahl von Fledermausarten, dar-
unter zwei FFH-Anhang II-Arten (Teich- und Bech-
steinfledermaus), außerdem Wasser- und Mückenfle-
dermaus, Großer Abendsegler, Kleiner Abendsegler
und Braunes Langohr, steht dem Erhalt der Höhlen-
bäume eine besondere Bedeutung zu.

Eine überwiegend eigendynamische Waldentwicklung
mit hohem Altbaumbestand und entsprechend vielen
Habitatbäumen ist dafür prägend. Die herausragende
Wertigkeit der Schutzfunktion des Waldes stellt einen
wesentlichen Teil der schutzwürdigen Gebietscharak-
teristik dar.

4. Feuchtgebiet an der Bremer Heerstr.

Der Erlenbestand mit eingestreuten, kleinflächigen
Röhrichten und Großseggenriedern hat wegen seiner
Seltenheit, Eigenart und Schönheit eine besondere na-
turkundliche Bedeutung.

5. Fließgewässer Pultern, Varreler Bäke und Heidkruger
Bäke

Den Fließgewässern kommt eine hohe Bedeutung als
Lebensraum für Arten wie den Eisvogel zu.

6. Pultern-Niederung

Sie dient im kleineren Rahmen als Rastplatz für Krick-
enten, Reiher- und Stockenten und Gänsesäger. Einer
der Angelteiche dient als Brutplatz für ein Haubentau-
cher-Paar.

(2) Die Unterschutzstellung erfolgt nach Maßgabe dieser Ver-
ordnung insbesondere zur Erhaltung der Leistungsfähig-
keit des Naturhaushaltes, zur Erhaltung von Vielfalt,
Eigenart und Schönheit des Landschaftsbildes und zur Er-
haltung der Eignung des Gebietes für eine naturnahe Erho-
lung.

Der daraus resultierende Schutz umfasst insbesondere

1. den Erhalt und die Entwicklung der bäuerlichen Kul-
turlandschaft mit seinen landschaftsprägenden Struk-
turen wie Hecken, Feld- und Hofgehölzen,

2. den Erhalt und die Entwicklung von Lebensräumen
der wildlebenden Tier- und Pflanzenarten, vornehm-
lich der besonders geschützten Arten,

3. den Erhalt und die naturnahe Entwicklung der Wälder,

4. die Sicherung des Altbaumbestandes Gut Langenwisch
und Groß Emshoop,

5. den Erhalt und die ökologische Optimierung der Fließ-
gewässer unter Beibehaltung des ordnungsgemäßen
Wasserabflusses, unter anderem über ein Grabenunter-
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haltungssystem (Management), der Stillgewässer und
des Sumpfbereiches speziell auch als Vernetzungsele-
mente zum FFH-Gebiet (Varreler Bäke) und

6. die Erhaltung der natürlichen Voraussetzungen für die
landschaftsbezogene Erholung, deren Grundlage u. a.
die Kulturlandschaft mit ihren landschaftsprägenden
Hecken- und Gehölzstrukturen ist.

(3) Die Fläche des LSG gemäß § 2 (3) Satz 2 und 3 ist Teil des
kohärenten europäischen ökologischen Netzes „Natura
2000“; die Unterschutzstellung dient der Erhaltung des
Gebietes als FFH-Gebiet.

(4) Besonderer Schutzzweck (Erhaltungsziele) des LSG im
FFH-Gebiet ist die Erhaltung oder Wiederherstellung eines
günstigen Erhaltungszustandes.
1. Allgemeines Erhaltungsziel ist vorrangig im Gewässer-

system von Unterer Delme, Ochtum und Varreler Bäke
die Verbesserung der Repräsentanz von Lebensräumen
(Wander-, Aufenthalts- und Laichgewässer) gefährdeter
Fischarten (Meerneunauge, Flussneunauge, Bachneun-
auge, Steinbeißer, Lachs) unter Berücksichtigung der
wasserwirtschaftlichen und dem Hochwasserschutz
dienenden Einrichtungen. Ferner sind die Weiteren
wasserwirtschaftlichen Rahmenbedingungen (z. B.
Tideabhängigkeit) zu beachten.

2. Besonderes Erhaltungsziel ist der Schutz und die Ent-
wicklung insbesondere der folgenden Tierarten:
— Meerneunauge,
— Flussneunauge,
— Steinbeißer,
— Lachs.

Im Zuge der Entwicklung sind die wasserwirtschaftlichen
und dem Hochwasserschutz dienenden Einrichtungen zu
berücksichtigen. Ferner sind die weiteren wasserwirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen (z. B. Tideabhängigkeit)
im Zuge der limnologischen Zielsetzung zu beachten.

§ 4
Schutzbestimmungen

(1) Zur Vermeidung von Veränderungen des Gebietscharak-
ters und von Störungen und Gefährdungen des Schutz-
zwecks ist es verboten,

1. bauliche Anlagen, ortsfeste Draht- und Rohrleitun-
gen, außer Anlagen, die der Ver- und Entsorgung die-
nen, zu errichten oder zu verändern, Lagerplätze oder
Fischteiche anzulegen, auch wenn die Maßnahmen
keiner baurechtlichen Genehmigung oder Anzeige-
pflicht bedürfen oder nur vorübergehender Art sind,

2. zu zelten, zu lagern oder Wohnwagen aufzustellen
bzw. in Fahrzeugen o. ä. zu übernachten oder Feuer
jeglicher Art zu machen,

3. außerhalb der für Kraftfahrzeuge zugelassenen Stra-
ßen und Wege mit Kraftfahrzeugen aller Art zu fahren
oder diese dort abzustellen, soweit dies nicht zur ord-
nungsgemäßen landwirtschaftlichen Nutzung und
Bewirtschaftung der Flächen, für den Anliegerverkehr
oder zur Gefahrenabwehr notwendig ist,

4. die Oberflächengestalt zu verändern, insbesondere
durch Aufschüttungen, Abgrabungen oder Einbrin-
gen und Lagern von Gegenständen und Materialien al-
ler Art, die das Schutzgebiet beeinträchtigen und
nicht dem Hochwasserschutz dienen; das Abfallrecht
und das Bodenrecht bleiben unberührt,

5. Gebüsche, Gehölze und wildlebende Pflanzen aller
Art zu beseitigen, zu beschädigen oder anderweitig er-
heblich zu beeinträchtigen, soweit diese Maßnahmen
nicht zur Schadensabwehr (dazu zählt auch der vor-
beugende Hochwasserschutz) bzw. Erfüllung der Ver-
kehrssicherungspflicht notwendig sind,

6. Pflanzen und Tiere, insbesondere gebietsfremde oder
invasive Arten, einzubringen sowie bisher nicht als
Wald genutzte Flächen aufzuforsten (einschließlich
Schmuckreisig- oder Weihnachtsbaumkulturen),

7. Entwässerungsmaßnahmen, die über das bisherige
Ausmaß hinausgehen, durchzuführen,

8. Dauergrünland in Acker umzuwandeln,
9. Hunde freilaufen und in den Gewässern schwimmen

zu lassen,
10. gärtnerische Flächen (einschließlich Scherrasen und

Grabeland), die nicht der ordnungsgemäßen Land-
wirtschaft dienen, anzulegen,

11. in den in der Karte gepunktet gekennzeichneten
Waldbereichen eine waldwirtschaftliche Nutzung
auszuüben, die nicht am Schutzziel zum Erhalt eines
ausreichenden Altbaumbestandes ausgerichtet ist und

12. gekennzeichnete Habitatbäume und deren Umfeld zu
beeinträchtigen.

(2) Die Vorschriften des § 30 des BNatSchG und §§ 22 und 24
NAGBNatSchG (gesetzlich geschützte Biotope) bleiben un-
berührt.

(3) Grundstückseigentümer/innen und Nutzungsberechtigte
haben das Aufstellen von Schildern zur Kenntlichma-
chung des Schutzgebietes sowie sonstige Anordnungen zu
dulden.
Um die Gewässer- und Deichunterhaltung nicht zu behin-
dern, werden die Beschilderungsstandorte zuvor mit dem
zuständigen Deich- und Unterhaltungsverband einver-
nehmlich abgestimmt.

§ 5
Freistellungen

(1) Die ordnungsgemäße landwirtschaftliche Nutzung und
Bewirtschaftung von Flächen nach Maßgabe der guten
fachlichen Praxis ist
1. vom Verbot des § 4 (1) Nr. 1, soweit es sich um bauli-

che Anlagen zur betriebsbedingten Nutzung der Flächen
handelt, insbesondere die Errichtung oder Verände-
rung von ortsüblichen Weidezäunen und offenen Vieh-
unterständen auf bisher landwirtschaftlich genutzten
Flächen,

2. vom Verbot des § 4 (1) Nr. 4, soweit es sich um be-
triebs- bzw. nutzungsbedingte Wiederherstellung des
ursprünglichen Bodenniveaus bei Zu- und Überfahrten
mit Sand oder Mutterboden sowie um vorübergehend
auf Ackerflächen zur Bodenverbesserung lagerndes
Wirtschaftsgut handelt,

freigestellt.
(2) Die ordnungsgemäße Gewässerunterhaltung nach den

Grundsätzen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG), des
Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) und des Bun-
desnaturschutzgesetzes (BNatSchG) ist unter besonderer
Berücksichtigung des Schutzzwecks und der Erhaltungs-
ziele gemäß § 3 (4) freigestellt. Zum Schutz der wertgeben-
den Rundmaul- und Fischarten darf das betroffene FFH-
Gewässer (Varreler Bäke) nur abschnittsweise oder einsei-
tig und ohne den Einsatz einer Grabenfräse geräumt wer-
den. Eine Räumung der Sohle ist untersagt.
Erforderliche Maßnahmen der ordnungsgemäßen Gewäs-
serunterhaltung sowie der Unterhaltung und Instandset-
zung an den dem Hochwasserschutz dienenden Anlagen
(z. B. Deiche mit Nebenanlagen, Siele) gelten entgegen
Satz 2 und 3 als freigestellt, wenn diese im Einvernehmen
zwischen zuständigem Gewässerverband und der Unteren
Naturschutzbehörde rechtzeitig vor Maßnahmenbeginn
abgestimmt worden sind.
Freigestellt sind ferner Unterhaltungs- und Instandhal-
tungsmaßnahmen an den dem Hochwasserschutz dienen-
den Anlagen (z. B. Deiche mit Nebenanlagen, Siele).

(3) Die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd ist freigestellt.
Bezüglich jagdlicher Einrichtungen sind die Nutzung, Un-
terhaltung und Instandsetzung von bestehenden jagdli-
chen Einrichtungen wie Jagdhütten, Hochsitzen und
sonstigen nicht beweglichen Ansitzeinrichtungen eben-
falls freigestellt.
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(4) Die ordnungsgemäße fischereiliche Nutzung von zum
Zeitpunkt der Ausweisung fischereilich genutzten Gewäs-
sern ist unter größtmöglicher Schonung der natürlich vor-
kommenden Wasser- und Schwimmblattvegetation, des
natürlichen Uferbewuchses sowie unter besonderer Scho-
nung der unter § 3 (4) genannten Fischarten nach Maßgabe
der für die jeweiligen Gewässerstrecken geltenden Bestim-
mungen der gültigen Gewässerordnung zur Ausübung der
fischereilichen Nutzung freigestellt, jedoch ohne Einrich-
tung befestigter Angelplätze und ohne Schaffung neuer
Pfade.

(5) Vom Verbot des § 4 (1) Nr. 5 sind in der Zeit vom 01. Okto-
ber bis 28. bzw. 29. Februar Schnittmaßnahmen im ange-
messenen Umfang freigestellt, welche für die ordnungs-
gemäße landwirtschaftliche Nutzung und Bewirtschaftung
von Flächen notwendig sind.

1. Bäume dürfen aufgeastet werden, bis zu einem Licht-
raumprofil von 4,00 m Höhe,

2. Kopfweiden dürfen beschnitten werden,

3. Nadelgehölze, Dornengewächse und nicht heimische
Pflanzen dürfen beseitigt werden.

4. Das Entfernen von Gebüsch, das die Entwässerungs-
funktion der Gräben und die Zaununterhaltung behin-
dert, ist erlaubt.

(6) Bestehende behördliche Genehmigungen, Erlaubnisse und
sonstige Verwaltungsakte bleiben soweit dort nichts ande-
res bestimmt ist, von den Bestimmungen dieser Verord-
nung unberührt. Maßnahmen, zu deren Durchführung
eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung besteht, bleiben
von den Bestimmungen dieser Verordnung ebenfalls unbe-
rührt. Zeitpunkt und Ausführungsweise von Unterhal-
tungsmaßnahmen sind vor ihrer Durchführung mit der
Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen.

(7) Die ordnungsgemäße Waldwirtschaft nach § 11 Nieder-
sächsisches Gesetz über den Wald und die Landschaftsord-
nung (NWaldLG) ist freigestellt. Die Freistellung gilt nicht
für das Verbot vom § 4 (1) Nr. 6 und für forstwirtschaftli-
che Maßnahmen in den besonders wertvollen Waldbestän-
den auf Gut Langenwisch und Groß Emshoop (gemäß § 2
in der veröffentlichten Karte gepunktet dargestellt), solan-
ge diese nicht mit der Unteren Naturschutzbehörde abge-
stimmt worden sind (z. B. durch vereinbarte Waldbewirt-
schaftungspläne).

(8) Maßnahmen, die dem Schutz, der Erhaltung, der Pflege
und der Entwicklung des Landschaftsschutzgebietes die-
nen, können im Einzelfall nach Abstimmung mit der Un-
teren Naturschutzbehörde durchgeführt werden.

(9) Von der Verpflichtung gemäß § 8 (Ersatzpflanzungen) sind
Gehölzpflege- und Baumfällarbeiten, die zur Sicherung
des ordnungsgemäßen Wasserabflusses, des Hochwasser-
schutzes und des vorbeugenden Hochwasserschutzes an
wasserbaulichen Anlagen (z. B. Deiche) und Gewässern
notwendig sind, befreit.

§ 6

Befreiungen

Von den Verboten dieser Verordnung kann die Untere Natur-
schutzbehörde auf Antrag nach Maßgabe des § 67 BNatSchG
i. V. mit § 41 NAGBNatSchG Befreiung erteilen.

§ 7

Zuwiderhandlungen

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 43 (3) Nr. 4 des
NAGBNatSchG handelt, wer ohne Freistellung (§ 5) oder
erteilte Befreiung (§ 6) vorsätzlich oder fahrlässig den Ver-
boten des § 4 (1) dieser Verordnung zuwiderhandelt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 43 (4) NAGBNatSchG
mit einer Geldbuße bis zu 25.000 € geahndet werden.

§ 8

Ersatzpflanzungen

(1) Für entfernte und abgängige Bäume ist, nach näherer Be-
stimmung der Unteren Naturschutzbehörde, zum Erhalt
vorhandener Landschaftsstrukturen Ersatzpflanzung erfor-
derlich. Die Untere Naturschutzbehörde entscheidet dazu
im Einzelfall über Art und Größe der Ersatzpflanzung.

(2) Ersatzpflanzungen sind innerhalb des Landschaftsschutz-
gebietes vorzunehmen. Stellt die Untere Naturschutz-
behörde fest, dass dies nicht möglich oder unzumutbar ist,
kann sie Ersatzpflanzungen auch auf anderen Grund-
stücken verlangen. Die Verpflichtung zur Sicherung des
Aufwuchses inklusive Pflege und Erhaltung ist Bestandteil
der Ersatzpflanzung.

(3) Die Ersatzpflanzung ist wie folgt zu bestimmen:

1. Der Verlust von Einzelbäumen bemisst sich grundsätz-
lich nach dem Stammumfang des betreffenden Bau-
mes. Beträgt dessen Stammumfang in 1,00 m Höhe
über dem Wurzelhals bis zu 1,80 m, so ist als Ersatz ein
Baum derselben oder zumindest der gleichwertigen Art
mit einem Stammumfang in 1,00 m Höhe über dem
Wurzelhals von mindestens 16—18 cm, Hochstamm,
standsicher verankert zu pflanzen. Beträgt der Stamm-
umfang des betroffenen Baumes mehr als 1,80 m, ist
für jeden weiteren angefangenen Meter Stammumfang
ein zusätzlicher Baum zu pflanzen. Die Ersatzpflan-
zung ist unter Berücksichtigung der jährlichen Pflanz-
periode unverzüglich vorzunehmen.

2. Der Verlust von wenigstens 5 Bäumen als Bestandteil
von Linien- und Reihenelementen (Baum- und Baum-/
Strauchreihen) ist durch die identische Anzahl Bäume
derselben oder zumindest der gleichwertigen Art zu er-
setzen. Je nach Prägung für das Landschaftselement ist
die Pflanzgröße bzw. Pflanzqualität zu bestimmen. Bei
unauffälligen Verlusten soll der Ersatz durch Naturauf-
wuchs erfolgen. Bei prägenden Verlusten, durch die
deutlich erkennbare Lücken und Unterbrechungen
entstehen, sollen Nachpflanzungen durch Hochstamm
erfolgen. Ansonsten soll Ersatz durch Einzelpflanzen
mit einer Wuchshöhe von wenigstens 1 m bei Anpflan-
zung erfolgen.

3. Der Verlust von Baumgruppen auf einer Fläche bis zu
50 m² bemisst sich grundsätzlich je Baum wie unter
Nr. 1. Die Ersatzpflanzung ist jedoch so zu bestimmen,
dass die Fläche der Baumgruppe keine wesentliche
Größenveränderung erzeugt. Dazu kann die Anzahl Er-
satzbäume oder die Größe bzw. Pflanzqualität abwei-
chend bestimmt werden, wobei die entsprechenden
Einzelpflanzen eine Wuchshöhe von wenigstens 1 m
bei Anpflanzung haben müssen. Baumgruppen, die Ge-
hölzinseln in der offenen Landschaft darstellen und
nicht an Wald angrenzen, sollen der eigendynami-
schen Entwicklung (Naturaufwuchs) überlassen wer-
den soweit die Baumgruppe aus wenigstens 3
verbleibenden Bestandsbäumen besteht.

4. Der Verlust von flächenhaftem Baumbestand über
50 m², der keiner forstwirtschaftlichen Nutzung unter-
liegt, soll durch Naturaufwuchs ersetzt werden. Nach-
pflanzungen durch Einzelpflanzen derselben Art mit
einer Pflanzgröße von wenigstens 1 m Wuchshöhe bei
Anpflanzung sollen jedoch dort erfolgen, wo es die ört-
liche Situation erfordert, um die Flächenverkleinerung
des Landschaftselementes zu verhindern (z. B. zur Ver-
meidung von Trampelpfaden).

Der Ersatz nach Nr. 1 bis 4 entfällt, wenn Verluste durch
nicht verhinderbare Einwirkungen (z. B. Blitzschlag, alters-
bedingtem Absterben, Krankheit, Verkehrssicherungspflicht
oder Sturm) entstehen. Der Wiederaufwuchs durch eigen-
dynamische Entwicklung ist bei vollständigen oder über-
wiegenden Verlusten von Landschaftselementen aus diesen
Gründen jedoch sicherzustellen.
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(4) Für Ersatzpflanzungen, die im Wald vorgenommen wer-
den, sind die Bestimmungen des Forstvermehrungsgutge-
setzes (FoVG) zu berücksichtigen. Die Forstwirtschaft
bleibt von den Bestimmungen zur Ersatzpflanzung anson-
sten unberührt.

§ 9

Änderung der Verordnung
zum Schutze von Landschaftsteilen

Die Verordnung zum Schutze von Landschaftsteilen im Ge-
biet der Stadt Delmenhorst vom 16. März 1983, Amtsblatt
Reg.-Bez. Weser-Ems 1984, S. 324, wird wie folgt geändert:

1. in § 2 unter Abschnitt 2.1 wird die Angabe „Langenwisch-
Emshoop - DEL 10 - Größe ca. 435,75 ha“ gestrichen;

2. in § 2 unter Abschnitt 2.2 wird Absatz. 1 lit. k) gestrichen.

§ 10

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung
im Niedersächsischen Ministerialblatt in Kraft.

Delmenhorst, den 21.11.2018

Stadt Delmenhorst

Axel Jahnz

Oberbürgermeister

— Nds. MBl. Nr. 40/2018 S. 1353
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Verordnung zum Schutz des Landschaftsteiles
„Ochtumniederung“, Ortsteil Hasbergen,

in der Stadt Delmenhorst - DEL 8
vom 21.11.2018

Aufgrund der §§ 22, 26 und 32 des Bundesnaturschutzgeset-
zes (BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt ge-
ändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 30.06.2017 (BGBl. I
S. 2193) in Verbindung mit den §§ 14, 15 und 19 des Nieder-
sächsischen Ausführungsgesetzes zum Bundesnaturschutzge-
setz (NAGBNatSchG) vom 19.02.2010 (Nds. GVBl. S. 104) hat
der Rat der Stadt Delmenhorst in seiner Sitzung am
20.11.2018 folgende Verordnung erlassen:

§ 1

Unterschutzstellung

Das in § 2 dieser Verordnung näher bezeichnete Gebiet ein-
schl. des bestehenden Landschaftsschutzgebietes „Ochtum-
niederung“ (LSG) DEL 8 wird neu festgelegt.

§ 2

Geltungsbereich

(1) Das Schutzgebiet hat eine Größe von 298,33 ha und befin-
det sich im Norden der Stadt Delmenhorst, Ortsteil Has-
bergen.

(2) Der Geltungsbereich dieser Verordnung ergibt sich aus
einer Detailkarte im Maßstab 1:5.000 und aus einer mit
dieser Verordnung veröffentlichten Übersichtskarte im
Maßstab 1:50.000.

Die Grenze des Landschaftsschutzgebietes verläuft auf der
dem Schutzgebiet zugewandten Seite der grauen Grenz-
linie.

Die Ausfertigung der Detailkarte wird bei der Stadt Del-
menhorst aufbewahrt und kann in den Diensträumen der
Unteren Naturschutzbehörde während der Öffnungszeiten
kostenlos eingesehen werden.

(3) Teile des LSG sind Bestandteil des Fauna-Flora-Habitat-Ge-
bietes (FFH-Gebiet) „Untere Delme, Hache, Ochtum und
Varreler Bäke“ gemäß der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-
Richtlinie) des Rates vom 21.05.1992 zur Erhaltung der
natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere
und Pflanzen (ABl. EG Nr. L 206 S. 7; 1996 Nr. L 59 S. 63),
zuletzt geändert durch Richtlinie 2013/17/EU des Rates
vom 13.05.2013 (ABl. EU Nr. L 158 S. 193). In der Über-
sichtskarte sind die Teilflächen des FFH-Gebietes beson-
ders gekennzeichnet (blaue Farbgebung). Die Grenze des
FFH-Gebietes wird durch die jeweilige Böschungsoberkan-
te des Gewässerlaufes markiert.

§ 3

Schutzzweck

(1) Die Ochtumniederung bildet zusammen mit den angren-
zenden, auf Bremer Gebiet befindlichen Landschaftsräu-
men einen großen zusammenhängenden, in überwiegen-
den Teilbereichen unzerschnittenen Feuchtgrünlandkom-
plex.

Der Bereich dient der stadtübergreifenden Vernetzung von
Lebensräumen und ist bedeutend für den Biotopverbund.

Von besonderer Bedeutung ist, neben der Ochtum und
Delme als Hauptgewässern des Niedersächsischen Fließge-
wässerschutzsystems, das Vorkommen zahlreicher ge-
schützter Feuchtlebensräume sowie gefährdeter Arten und
Lebensgemeinschaften.

Die weitläufigen Grünlandareale mit einem dichten Netz
geschützter Feuchtbiotope bieten vor allem vielen Vogelar-
ten ideale Lebensraumbedingungen. Neben gefährdeten
Wiesenbrütern wie Kiebitz, Feldlerche oder Wiesenpieper
sind hier auch Weißstorch und Graureiher auf Nahrungs-
suche zu finden.

Das Schutzgebiet erreicht für Brut- und Rastvögel regiona-
le und bezogen auf den Weißstorch, landesweite Bedeu-
tung.

Wesentliches Merkmal des Schutzgebietes ist auch das
dichte Grabennetz, das die Wiesen und Weiden mitunter
sehr kleinräumig parzelliert. In Abhängigkeit von der je-
weiligen Unterhaltungsintensität stellen die Gräben einen
wertvollen Lebensraum für zahlreiche Pflanzen- und Tier-
arten dar.

So wurden bspw. im Bereich Sandkampsdeich Vorkom-
men gefährdeter Arten wie Schwanenblume, Zungen-Hah-
nenfuß, Fieberklee und Krebsschere nachgewiesen.

Ebenso ist der aquatische Lebensraum für gefährdete
Fischarten wie die besonders geschützte FFH-Art Schlamm-
peitzger von Bedeutung.

(2) Die Unterschutzstellung erfolgt nach Maßgabe dieser Ver-
ordnung insbesondere zur Erhaltung, Entwicklung und
Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaus-
haltes, zur Erhaltung von Vielfalt, Eigenart und Schönheit
des Landschaftsbildes und zur Erhaltung der Eignung des
Gebietes für eine naturnahe Erholung.

Der Schutzzweck umfasst insbesondere

1. die Erhaltung und Entwicklung von offenen, vielgestal-
tigen Grünlandbereichen als Lebensraum, besonders
für Wiesenvögel,

2. den Erhalt und die Entwicklung von Feuchtlebensräu-
men (z. B. Tümpel, Blänken und Grüppen) unter be-
sonderer Berücksichtigung auch kleinräumiger Aus-
prägungen,

3. den Erhalt bzw. die Wiederherstellung eines zusammen-
hängenden Grünlandbereiches unter besonderer Be-
rücksichtigung feuchter Varianten (z. B. Feuchtwiesen),

4. den Erhalt und die ökologische Optimierung der Fließ-
und Stillgewässer als übergeordnete Vernetzungsele-
mente für aquatisch gebundene Tier- und Pflanzen-
arten,

5. die Erhaltung und Entwicklung von Grabenzügen mit
artenreicher Vegetation und Fauna über ein Grabenun-
terhaltungssystem (Management),

6. die Erhaltung der natürlichen Voraussetzungen für die
ruhige, landschaftsbezogene Erholung, deren Grundla-
ge u. a. die Weiträumigkeit und weitgehende Unzer-
schnittenheit (Naturbelassenheit) des Landschaftsrau-
mes ist,

7. den Erhalt der kleinparzellierten bäuerlichen Kultur-
landschaft.

(3) Die Fläche des LSG gemäß § 2 (3) Satz 2 und 3 ist Teil des
kohärenten europäischen ökologischen Netzes „Natura
2000“; die Unterschutzstellung dient der Erhaltung des
Gebietes als FFH-Gebiet.

(4) Besonderer Schutzzweck (Erhaltungsziele) des LSG im
FFH-Gebiet ist die Erhaltung oder Wiederherstellung eines
günstigen Erhaltungszustandes.

1. Allgemeines Erhaltungsziel ist vorrangig im Gewässer-
system von Unterer Delme und Ochtum die Verbesse-
rung der Repräsentanz von Lebensräumen (Wander-,
Aufenthalts- und Laichgewässer) gefährdeter Fischar-
ten (Meerneunauge, Flussneunauge, Bachneunauge,
Steinbeißer, Lachs) unter Berücksichtigung der wasser-
wirtschaftlichen und dem Hochwasserschutz dienen-
den Einrichtungen. Ferner sind die Weiteren wasser-
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen (z. B. Tideab-
hängigkeit) zu beachten.
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2. Besonderes Erhaltungsziel ist der Schutz und die Ent-
wicklung

a) insbesondere des Lebensraumtyps 3150 „Natürli-
che und naturnahe nährstoffreiche Stillgewässer
mit Laichkraut- und Froschbiss-Gesellschaften“ im
Bereich der Stillgewässer des Landwehrgraben,

b) insbesondere der folgenden Tierarten

— Meerneunauge,

— Flussneunauge,

— Steinbeißer,

— Lachs.

Im Zuge der Entwicklung sind die wasserwirtschaftlichen
und dem Hochwasserschutz dienenden Einrichtungen zu
berücksichtigen. Ferner sind die weiteren wasserwirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen (z. B. Tideabhängigkeit)
im Zuge der limnologischen Zielsetzung zu beachten.

§ 4
Schutzbestimmungen

(1) Grundsätzlich sind alle Handlungen verboten, die den
Charakter des Gebietes verändern oder dem besonderen
Schutzzweck zuwiderlaufen oder das Landschaftsbild be-
einträchtigen. Darüber hinaus sind gemäß § 33 (1)
BNatSchG alle Veränderungen oder Störungen verboten,
die zu einer erheblichen Beeinträchtigung des FFH-Gebie-
tes in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck
maßgeblichen Bestandteilen führen können. Es werden
insbesondere folgende Handlungen, die das LSG oder ein-
zelne seiner Bestandteile gefährden oder stören können,
untersagt:

1. bauliche Anlagen, ortsfeste Draht- und Rohrleitun-
gen, außer Anlagen, die der Ver- und Entsorgung die-
nen und das Schutzgebiet nicht beeinträchtigen, zu
errichten oder zu verändern, Lagerplätze oder Fisch-
teiche anzulegen, auch wenn die Maßnahmen keiner
baurechtlichen Genehmigung oder Anzeigepflicht be-
dürfen oder nur vorübergehender Art sind,

2. zu zelten, zu lagern oder Wohnwagen aufzustellen
bzw. in Fahrzeugen o. ä. zu übernachten oder Feuer
jeglicher Art zu machen,

3. außerhalb der für Kraftfahrzeuge zugelassenen Stra-
ßen und Wege zu fahren oder diese dort abzustellen,
soweit dies nicht zur ordnungsgemäßen landwirtschaft-
lichen Nutzung und Bewirtschaftung der Flächen, für
den Anliegerverkehr oder zur Gefahrenabwehr not-
wendig ist,

4. die Oberflächengestalt zu verändern insbesondere
durch Aufschüttungen, Abgrabungen oder Einbrin-
gen und Lagern von Gegenständen und Materialien al-
ler Art, die das Schutzgebiet beeinträchtigen und
nicht dem Hochwasserschutz dienen; das Abfallrecht
und das Bodenrecht bleiben unberührt,

5. Gebüsche, Gehölze und wildlebende Pflanzen aller
Art zu beseitigen, zu beschädigen oder anderweitig er-
heblich zu beeinträchtigen, soweit diese Maßnahmen
nicht zur Schadensabwehr (dazu zählt auch der vor-
beugende Hochwasserschutz) bzw. Erfüllung der Ver-
kehrssicherungspflicht notwendig sind,

6. Pflanzen und Tiere, insbesondere gebietsfremde oder
invasive Arten, einzubringen sowie bisher nicht als
Wald genutzte Flächen aufzuforsten (einschließlich
Schmuckreisig- oder Weihnachtsbaumkulturen),

7. Entwässerungsmaßnahmen, die über das bisherige
Ausmaß hinausgehen, durchzuführen,

8. Dauergrünland in Acker umzuwandeln sowie Dauer-
grünland zur Vorbereitung der Neueinsaat umzubre-
chen,

9. Hunde freilaufen und in den Gewässern schwimmen
zu lassen,

10. gärtnerische Flächen (einschließlich Scherrasen und
Grabeland), die nicht der ordnungsgemäßen Land-
wirtschaft dienen, anzulegen und

11. Wasserfahrzeuge außerhalb von dafür baulich vorge-
sehenen und dadurch geeigneten Stellen (z. B. Trep-
pen, Leitern und Stege) anzulegen und festzumachen
(auch ankern), sowie außerhalb von dafür vorgesehe-
nen Stellen ins Wasser einzusetzen oder aus dem
Wasser auszusetzen.

(2) Die Vorschriften des § 30 des BNatSchG und §§ 22 und 24
NAGBNatSchG (gesetzlich geschützte Biotope) bleiben un-
berührt.

(3) Grundstückseigentümer/innen und Nutzungsberechtigte
haben das Aufstellen von Schildern zur Kenntlichma-
chung des Schutzgebietes sowie sonstige Anordnungen zu
dulden.

Um die Gewässer- und Deichunterhaltung nicht zu behin-
dern, werden die Beschilderungsstandorte zuvor mit dem
zuständigen Deich- und Unterhaltungsverband einver-
nehmlich abgestimmt.

§ 5
Freistellungen

(1) Die ordnungsgemäße landwirtschaftliche Nutzung und
Bewirtschaftung von Flächen nach Maßgabe der guten
fachlichen Praxis ist

1. von dem Verbot des § 4 (1) Nr. 1 soweit es sich um bau-
liche Anlagen zur betriebsbedingten Nutzung der Flä-
chen handelt, insbesondere die Errichtung oder Ver-
änderung von ortsüblichen Weidezäunen und offenen
Viehunterständen auf bisher landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen,

2. von dem Verbot des § 4 (1) Nr. 4 soweit es sich um be-
triebs- bzw. nutzungsbedingte Wiederherstellung des
ursprünglichen Bodenniveaus bei Zu- und Überfahrten
mit Sand oder Mutterboden sowie um vorübergehend
auf Ackerflächen zur Bodenverbesserung lagerndes
Wirtschaftsgut handelt,

freigestellt.

(2) Die ordnungsgemäße Gewässerunterhaltung nach den
Grundsätzen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG), des
Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) und des Bun-
desnaturschutzgesetzes (BNatSchG) ist unter besonderer
Berücksichtigung des Schutzzwecks und der Erhaltungs-
ziele gemäß § 3 (4) freigestellt. Zum Schutz der wertgeben-
den Rundmaul- und Fischarten und des wertgebenden
Lebensraumtyps dürfen die betroffenen FFH-Gewässer
(Delme, Ochtum und Landwehrgraben (Alte Ochtum)) nur
abschnittsweise oder einseitig und ohne den Einsatz einer
Grabenfräse geräumt werden. Eine Räumung der Sohle ist
untersagt.

Erforderliche Maßnahmen der ordnungsgemäßen Gewäs-
serunterhaltung sowie der Unterhaltung und Instandset-
zung an den dem Hochwasserschutz dienenden Anlagen
(z. B. Deiche mit Nebenanlagen, Siele) gelten entgegen
Satz 2 und 3 als freigestellt, wenn diese im Einvernehmen
zwischen zuständigem Gewässerverband und der Unteren
Naturschutzbehörde rechtzeitig vor Maßnahmenbeginn
abgestimmt worden sind.

Freigestellt sind ferner Unterhaltungs- und Instandhal-
tungsmaßnahmen an den dem Hochwasserschutz dienen-
den Anlagen (z. B. Deiche mit Nebenanlagen, Siele).

(3) Die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd ist freigestellt.
Bezüglich jagdlicher Einrichtungen sind die Nutzung, Un-
terhaltung und Instandsetzung von bestehenden jagdli-
chen Einrichtungen wie Jagdhütten, Hochsitzen und sons-
tigen nicht beweglichen Ansitzeinrichtungen ebenfalls
freigestellt.

(4) Die ordnungsgemäße fischereiliche Nutzung von zum
Zeitpunkt der Ausweisung fischereilich genutzten Gewäs-
sern ist unter größtmöglicher Schonung der natürlich vor-
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kommenden Wasser- und Schwimmblattvegetation, des
natürlichen Uferbewuchses sowie unter besonderer Scho-
nung der unter § 3 (4) genannten Fischarten nach Maßga-
be der für die jeweiligen Gewässerstrecken geltenden
Bestimmungen der gültigen Gewässerordnung zur Aus-
übung der fischereilichen Nutzung freigestellt, jedoch
ohne Einrichtung befestigter Angelplätze und ohne Schaf-
fung neuer Pfade.

(5) Von dem Verbot des § 4 (1) Nr. 5 sind in der Zeit vom
01. Oktober bis 28. bzw. 29. Februar Schnittmaßnahmen
im angemessenen Umfang freigestellt, welche für die ord-
nungsgemäße landwirtschaftliche Nutzung und Bewirt-
schaftung von Flächen notwendig sind.

1. Bäume dürfen aufgeastet werden, bis zu einem Licht-
raumprofil von 4,00 m Höhe,

2. Kopfweiden dürfen beschnitten werden,

3. Nadelgehölze, Dornengewächse und nicht heimische
Pflanzen dürfen beseitigt werden.

4. Das Entfernen von Gebüsch, das die Entwässerungs-
funktion der Gräben und die Zaununterhaltung behin-
dert, ist erlaubt.

(6) Bestehende behördliche Genehmigungen, Erlaubnisse und
sonstige Verwaltungsakte bleiben soweit dort nichts ande-
res bestimmt ist, von den Bestimmungen dieser Verord-
nung unberührt. Maßnahmen, zu deren Durchführung
eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung besteht, bleiben
von den Bestimmungen dieser Verordnung ebenfalls unbe-
rührt. Zeitpunkt und Ausführungsweise von Unterhal-
tungsmaßnahmen sind vor ihrer Durchführung mit der
Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen.

(7) Maßnahmen, die dem Schutz, der Erhaltung, der Pflege
und der Entwicklung des Landschaftsschutzgebietes die-
nen, können im Einzelfall nach Abstimmung mit der Un-
teren Naturschutzbehörde durchgeführt werden.

(8) Von der Verpflichtung gemäß § 8 (Ersatzpflanzungen) sind
Gehölzpflege- und Baumfällarbeiten, die zur Sicherung
des ordnungsgemäßen Wasserabflusses, des Hochwasser-
schutzes und des vorbeugenden Hochwasserschutzes an
wasserbaulichen Anlagen (z. B. Deiche) und Gewässern
notwendig sind, befreit.

§ 6
Befreiungen

Von den Verboten dieser Verordnung kann die Untere Natur-
schutzbehörde auf Antrag nach Maßgabe des § 67 BNatSchG
i. V. mit § 41 NAGBNatSchG Befreiung erteilen.

§ 7
Zuwiderhandlungen

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 43 (3) Nr. 4 des
NAGBNatSchG handelt, wer ohne Freistellung (§ 5) oder
erteilte Befreiung (§ 6) vorsätzlich oder fahrlässig den Ver-
boten des § 4 (1) dieser Verordnung zuwiderhandelt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 43 (4) NAGBNatSchG
mit einer Geldbuße bis zu 25.000 € geahndet werden.

§ 8
Ersatzpflanzungen

(1) Für entfernte und abgängige Bäume ist, nach näherer Be-
stimmung der Unteren Naturschutzbehörde, zum Erhalt
vorhandener Landschaftsstrukturen Ersatzpflanzung erfor-
derlich. Die Untere Naturschutzbehörde entscheidet dazu
im Einzelfall über Art und Größe der Ersatzpflanzung.

(2) Ersatzpflanzungen sind innerhalb des Landschaftsschutz-
gebietes vorzunehmen. Stellt die Untere Naturschutz-
behörde fest, dass dies nicht möglich oder unzumutbar
ist, kann sie Ersatzpflanzungen auch auf anderen Grund-
stücken verlangen. Im Bereich des Überschwemmungsge-
bietes der Ochtum sind Ersatzpflanzungen mit der Un-
teren Wasserbehörde abzustimmen.

Die Verpflichtung zur Sicherung des Aufwuchses inklu-
sive Pflege und Erhaltung ist Bestandteil der Ersatzpflan-
zung.

(3) Die Ersatzpflanzung ist wie folgt zu bestimmen:

1. Der Verlust von Einzelbäumen bemisst sich grundsätz-
lich nach dem Stammumfang des betreffenden Bau-
mes. Beträgt dessen Stammumfang in 1,00 m Höhe
über dem Wurzelhals bis zu 1,80 m, so ist als Ersatz ein
Baum derselben oder zumindest der gleichwertigen Art
mit einem Stammumfang in 1,00 m Höhe über dem
Wurzelhals von mindestens 16—18 cm, Hochstamm,
standsicher verankert zu pflanzen. Beträgt der Stamm-
umfang des betroffenen Baumes mehr als 1,80 m, ist
für jeden weiteren angefangenen Meter Stammumfang
ein zusätzlicher Baum zu pflanzen. Die Ersatzpflan-
zung ist unter Berücksichtigung der jährlichen Pflanz-
periode unverzüglich vorzunehmen.

2. Der Verlust von wenigstens 5 Bäumen als Bestandteil
von Linien- und Reihenelementen (Baum- und Baum-/
Strauchreihen) ist durch die identische Anzahl Bäume
derselben oder zumindest der gleichwertigen Art zu er-
setzen. Je nach Prägung für das Landschaftselement ist
die Pflanzgröße bzw. Pflanzqualität zu bestimmen. Bei
unauffälligen Verlusten soll der Ersatz durch Naturauf-
wuchs erfolgen. Bei prägenden Verlusten, durch die
deutlich erkennbare Lücken und Unterbrechungen
entstehen, sollen Nachpflanzungen durch Hochstamm
erfolgen. Ansonsten soll Ersatz durch Einzelpflanzen
mit einer Wuchshöhe von wenigstens 1 m bei Anpflan-
zung erfolgen.

3. Der Verlust von Baumgruppen auf einer Fläche bis zu
50 m² bemisst sich grundsätzlich je Baum wie unter
Nr. 1. Die Ersatzpflanzung ist jedoch so zu bestimmen,
dass die Fläche der Baumgruppe keine wesentliche
Größenveränderung erzeugt. Dazu kann die Anzahl Er-
satzbäume oder die Größe bzw. Pflanzqualität abwei-
chend bestimmt werden, wobei die entsprechenden
Einzelpflanzen eine Wuchshöhe von wenigstens 1 m
bei Anpflanzung haben müssen. Baumgruppen, die Ge-
hölzinseln in der offenen Landschaft darstellen und
nicht an Wald angrenzen, sollen der eigendynamischen
Entwicklung (Naturaufwuchs) überlassen werden so-
weit die Baumgruppe aus wenigstens 3 verbleibenden
Bestandsbäumen besteht.

4. Der Verlust von flächenhaftem Baumbestand über 50 m²,
der keiner forstwirtschaftlichen Nutzung unterliegt,
soll durch Naturaufwuchs ersetzt werden. Nachpflan-
zungen durch Einzelpflanzen derselben Art mit einer
Pflanzgröße von wenigstens 1 m Wuchshöhe bei An-
pflanzung sollen jedoch dort erfolgen, wo es die örtli-
che Situation erfordert, um die Flächenverkleinerung
des Landschaftselementes zu verhindern (z. B. zur Ver-
meidung von Trampelpfaden).

Der Ersatz nach Nr. 1 bis 4 entfällt, wenn Verluste durch
nicht verhinderbare Einwirkungen (z. B. Blitzschlag, alters-
bedingtem Absterben, Krankheit, Verkehrssicherungspflicht
oder Sturm) entstehen. Der Wiederaufwuchs durch eigen-
dynamische Entwicklung ist bei vollständigen oder über-
wiegenden Verlusten von Landschaftselementen aus diesen
Gründen jedoch sicherzustellen.

§ 9

Änderung der Verordnung
zum Schutze von Landschaftsteilen

Die Verordnung zum Schutze von Landschaftsteilen im Ge-
biet der Stadt Delmenhorst vom 16. März 1983, Amtsblatt
Reg.-Bez. Weser-Ems 1984, S. 324, wird wie folgt geändert:

1. in § 2 unter Abschnitt 2.1 wird die Angabe „Ochtumniede-
rung - DEL 8 - Größe ca. 375,75 ha“ gestrichen;

2. in § 2 unter Abschnitt 2.2 wird (1) lit. h) gestrichen.
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§ 10

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung
im Niedersächsischen Ministerialblatt in Kraft.

Delmenhorst, den 21.11.2018

Stadt Delmenhorst

Axel Jahnz

Oberbürgermeister

— Nds. MBl. Nr. 40/2018 S. 1357
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Verordnung zum Schutz des Landschaftsteiles
„Wiekhorn-Graftanlagen“

in der Stadt Delmenhorst - DEL 1
vom 21.11.2018

Aufgrund der §§ 22, 26 und 32 des Bundesnaturschutzgeset-
zes (BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt ge-
ändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 30.06.2017 (BGBl. I
S. 2193), in Verbindung mit den §§ 14, 15 und 19 des Nieder-
sächsischen Ausführungsgesetzes zum Bundesnaturschutzge-
setz (NAGBNatSchG) vom 19.02.2010 (Nds. GVBl. S. 104) hat
der Rat der Stadt Delmenhorst in seiner Sitzung am 20.11.2018
folgende Verordnung erlassen:

§ 1

Unterschutzstellung

Das im Südwesten der Stadt Delmenhorst liegende und in § 2
näher bezeichnete Gebiet „Wiekhorn-Graftanlagen“ wird als
Landschaftsschutzgebiet (LSG) DEL 1 neu festgelegt.

§ 2

Geltungsbereich

(1) Der Geltungsbereich dieser Verordnung ergibt sich aus ei-
ner Detailkarte im Maßstab 1:5.000 und aus einer mit dieser
Verordnung veröffentlichten Übersichtskarte im Maßstab
1:25.000. Die Grenze des LSG verläuft auf der dem Schutz-
gebiet zugewandten Seite der grauen Grenzlinie. Die ausge-
grenzten Hofstellen sind in der gleichen Weise abgegrenzt.
Die Ausfertigung der Detailkarte wird bei der Stadt Del-
menhorst aufbewahrt und kann in den Diensträumen der
Unteren Naturschutzbehörde während der Öffnungszeiten
kostenlos eingesehen werden. 

(2) Das LSG hat eine Größe von 182,96 ha.

(3) Teile des Geltungsbereichs sind Bestandteil des Fauna-Flo-
ra-Habitat-Gebietes (FFH-Gebiet) 050 "Delmetal zwischen
Harpstedt und Delmenhorst" gemäß der Richtlinie 92/43/
EWG (FFH-Richtlinie) des Rates vom 21.05.1992 zur Er-
haltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild le-
benden Tiere und Pflanzen (ABl. EG Nr. L 206 S. 7; 1996
Nr. L 59 S. 63), zuletzt geändert durch Richtlinie 2013/17/
EU des Rates vom 13.05.2013 (ABl. EU Nr. L 158 S. 193).
In der Detailkarte und der Übersichtskarte ist die entspre-
chende Teilfläche jeweils gesondert gekennzeichnet (blaue
Farbgebung). Die Grenze des FFH-Gebietes wird durch die
jeweilige Böschungsoberkante des Gewässerlaufes markiert.

§ 3

Schutzzweck

(1) Das Schutzgebiet ist als Teil des Naturraumes „Delmen-
horster Talsandplatte“ insbesondere geprägt durch Land-
schaftselemente wie Weiden und Wiesen (besonders feuch-
tere Ausprägungen), Baumreihen, Kopfbäume, Kleinstge-
wässer, Gräben und Gewässerzüge. Insbesondere im nörd-
lichen Bereich ist das Landschaftsbild durch Gehölzreihen
aus Erlen und Weiden und angrenzendem Park mit wert-
vollen Altbaumbeständen reich strukturiert.

(2) Der Zweck der Unterschutzstellung ist die Erhaltung, Pflege
und Entwicklung des Niederungsraumes mit seinen einge-
lagerten Gehölzbeständen sowie des Lebensraumes für ge-
fährdete Arten und Lebensgemeinschaften. Das Schutz-
gebiet hat insbesondere Bedeutung für den Naturhaushalt
und das Landschaftsbild und ist wichtiger Naherholungs-
raum.

(3) Der Geltungsbereich des FFH-Gebiets (§ 2 (3)) ist Teil des
kohärenten europäischen ökologischen Netzes „Natura 2000“;
die Unterschutzstellung dient der Erhaltung des Gebietes
als FFH-Gebiet.

(4) Besonderer Schutzzweck (Erhaltungsziele) im Geltungsbe-
reich des FFH-Gebiets ist die Erhaltung und Wiederherstel-
lung eines günstigen Erhaltungszustandes. Dazu werden
allgemeine und besondere Erhaltungsziele verfolgt.

Allgemeines Erhaltungsziel ist die Förderung langfristig
überlebensfähiger Populationen in naturnahen, gehölzbe-
standenen, sauberen und lebhaft strömenden Abschnitten
der Delme mit unverbauten Ufern und einer vielfältigen
Sohlstruktur, insbesondere einer engen Verzahnung von
flach überströmten, kiesigen Bereichen (Laichareale) und
strömungsberuhigten Abschnitten mit Ablagerungen von
Feinsedimenten (Larvalhabitate) sowie einer naturraumty-
pischen Fischbiozönose. Gleiches gilt für die Entwicklung
und Erhaltung vernetzter Teillebensräume, die geeignete
Laich- und Aufwuchshabitate verbinden und den Austausch
von Individuen innerhalb des Gewässerlaufes sowie zwi-
schen Haupt- und Nebengewässern ermöglichen, beson-
ders durch die Verbesserung der Durchgängigkeit.

Besonderes Erhaltungsziel ist der Schutz und die Entwick-
lung von Fluss- und Bachneunauge, Lachs und Bachmu-
schel (Syn. Kleine Flußmuschel).

§ 4

Schutzbestimmungen

(1) Im geschützten Gebiet ist es verboten:

1. die Natur durch Schall oder auf andere Weise zu stören,

2. bauliche Anlagen, ortsfeste Draht- und Rohrleitun-
gen, Bade-, Camping-, Zelt- und Lagerplätze oder
Fischteiche zu errichten bzw. anzulegen oder zu ver-
ändern, auch wenn die Maßnahmen keiner baurechtli-
chen Genehmigung bedürfen oder nur
vorübergehender Art sind,

3. zu zelten, in Fahrzeugen o. ä. zu übernachten, außer an
den hierfür vorgesehenen Plätzen zu lagern, zu grillen
oder Feuer zu machen,

4. außerhalb der gekennzeichneten Straßen und Wege mit
Kraftfahrzeugen aller Art zu fahren oder diese dort ab-
zustellen,

5. die Oberflächengestalt zu verändern, insbesondere
durch Aufschüttungen, Abgrabungen oder Einbrin-
gen und Lagern von Stoffen aller Art, soweit dadurch
das Schutzgebiet beeinträchtigt wird; das Abfallrecht
und Bodenrecht bleiben unberührt,

6. Gebüsche, Gehölze und wildlebende Pflanzen aller Art
zu beseitigen, zu beschädigen oder anderweitig erheb-
lich zu beeinträchtigen, soweit diese Maßnahmen nicht
für die übliche Nutzung, Pflege und Entwicklung so-
wie zur Schadensabwehr (insbesondere auch Hoch-
wasserschutz) notwendig sind,

7. Pflanzen und Tiere, insbesondere gebietsfremde oder
invasive Arten einzubringen,

8. bisher nicht als Wald genutzte Flächen aufzuforsten
(einschl. Anlegen einer Weihnachtsbaumkultur),

9. Entwässerungsmaßnahmen, die über das bisherige Aus-
maß hinausgehen durchzuführen,

10. Grünland in Ackerland umzuwandeln,

11. gärtnerische Flächen (einschl. Scherrasen und Grabe-
land), die nicht der ordnungsgemäßen Landwirtschaft
dienen, anzulegen und

12. Hunde freilaufen und in das Gewässer des FFH-Gebie-
tes zu lassen.

(2) Die Vorschriften des § 30 des BNatSchG und den §§ 22 und
24 NAGBNatSchG (gesetzlich geschützte Biotope) bleiben
unberührt.

(3) Grundstückseigentümer/innen und Nutzungsberechtigte
haben das Aufstellen von Schildern zur Kenntlichmachung
des Schutzgebietes sowie sonstige Anordnungen zu dulden.
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§ 5
Freistellungen

(1) Die ordnungsgemäße landwirtschaftliche Nutzung und
Bewirtschaftung von Flächen nach Maßgabe der guten
fachlichen Praxis ist
1. von den Verboten des § 4 (1) Nr. 1 und 4,
2. vom Verbot des § 4 (1) Nr. 2, soweit es sich um bauli-

che Anlagen zur betriebsbedingten Nutzung der Flä-
chen handelt, insbesondere die Errichtung oder
Veränderung ortsüblicher Weidezäune und offener
Viehunterstände auf bisher landwirtschaftlich genutz-
ten Flächen,

3. vom Verbot des § 4 (1) Nr. 5, soweit es sich um be-
triebs- bzw. nutzungsbedingte Wiederherstellung des
ursprünglichen Bodenniveaus bei Zu- bzw. Überfahr-
ten zu den Ländereien mit Sand oder Mutterboden
handelt,

4. vom Verbot des § 4 (1) Nr. 10, soweit es sich um eine
Ackerzwischennutzung für längstens 5 Jahre handelt,
welche mit dem Schutzzweck vereinbar ist und der
Unteren Naturschutzbehörde unter Angabe der Fläche
(Flur, Flurstück) und des Zeitpunktes angezeigt wurde,

freigestellt.
(2) Die ordnungsgemäße Gewässerunterhaltung nach den

Grundsätzen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG), des
Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) und des
BNatSchG (insbesondere planfestgestellte Wasserrechts-
vorhaben und deren Erhalt und Pflege) ist unter besonde-
rer Berücksichtigung des Schutzzwecks und der
Erhaltungsziele aus § 3 (4) freigestellt.
Vorrangig sind im Einvernehmen zwischen Gewässerun-
terhaltungsverband und Unterer Naturschutzbehörde Al-
ternativkonzepte zur Erhaltung der erforderlichen
hydraulischen Leistungsfähigkeit abzustimmen und um-
zusetzen (z. B. partielle/temporäre Absenkung von Stau-
zielen, Profilanpassungen, Sandfänge anlegen).

(3) Vom Verbot des § 4 (1) Nr. 5 sind Maßnahmen für den
Hochwasserschutz, unter besonderer Würdigung des
Schutzzwecks aus § 3 (4), freigestellt.

(4) Die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd ist freigestellt.
Bezüglich jagdlicher Einrichtungen sind die Nutzung, Un-
terhaltung und Instandsetzung von bestehenden jagdli-
chen Einrichtungen wie Jagdhütten, Hochsitzen und sons-
tigen nicht beweglichen Ansitzeinrichtungen ebenfalls
freigestellt.

(5) Die ordnungsgemäße fischereiliche Nutzung von zum
Zeitpunkt der Ausweisung fischereilich genutzter Gewäs-
ser, unter größtmöglicher Schonung der natürlich vorkom-
menden Wasser- und Schwimmblattvegetation, sowie des
natürlichen Uferbewuchses nach Maßgabe der für die je-
weilige Gewässerstrecke geltenden Bestimmungen der gül-
tigen Gewässerordnung zur Ausübung der fischereilichen
Nutzung ist freigestellt, jedoch ohne Einrichtung befestig-
ter Angelplätze und ohne Schaffung neuer Pfade. 

(6) Die ordnungsgemäße Waldwirtschaft nach § 11 Nieder-
sächsisches Gesetz über den Wald und die Landschaftsord-
nung (NWaldLG) ist freigestellt.
Die Freistellung gilt nicht für das Verbot des § 4 (1) Nr. 8.

§ 6
Befreiungen

Von den Verboten dieser Verordnung kann die Untere Natur-
schutzbehörde auf Antrag, nach Maßgabe des § 67 BNatSchG
in Verbindung mit § 41 NAGBNatSchG, Befreiung erteilen.

§ 7
Zuwiderhandlungen

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 43 (3) Nr. 4 des NAGB-
NatSchG handelt, wer ohne Freistellung (§ 5) oder erteilte
Befreiung (§ 6) vorsätzlich oder fahrlässig den Verboten
des § 4 (1) dieser Verordnung zuwiderhandelt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 43 (4) NAGBNatSchG
mit einer Geldbuße bis zu 25.000,00 € geahndet werden.

§ 8

Ersatzpflanzungen

(1) Für entfernte und abgängige Bäume ist, nach näherer Be-
stimmung der Unteren Naturschutzbehörde, zum Erhalt
vorhandener Landschaftsstrukturen Ersatzpflanzung erfor-
derlich. Die Untere Naturschutzbehörde entscheidet dazu
im Einzelfall über Art und Größe der Ersatzpflanzung.

(2) Ersatzpflanzungen sind innerhalb des Landschaftsschutz-
gebietes vorzunehmen. Stellt die Untere Naturschutz-
behörde fest, dass dies nicht möglich oder unzumutbar
ist, kann sie Ersatzpflanzungen auch auf anderen Grund-
stücken verlangen.

Die Verpflichtung zur Sicherung des Aufwuchses inklusive
Pflege und Erhaltung ist Bestandteil der Ersatzpflanzung.

(3) Die Ersatzpflanzung ist wie folgt zu bestimmen:

1. Der Verlust von Einzelbäumen bemisst sich grundsätz-
lich nach dem Stammumfang des betreffenden Bau-
mes. Beträgt dessen Stammumfang in 1,00 m Höhe
über dem Wurzelhals bis zu 1,80 m, so ist als Ersatz ein
Baum derselben oder zumindest der gleichwertigen Art
mit einem Stammumfang in 1,00 m Höhe über dem
Wurzelhals von mindestens 16—18 cm, Hochstamm,
standsicher verankert zu pflanzen. Beträgt der Stamm-
umfang des betroffenen Baumes mehr als 1,80 m, ist
für jeden weiteren angefangenen Meter Stammumfang
ein zusätzlicher Baum zu pflanzen. Die Ersatzpflan-
zung ist unter Berücksichtigung der jährlichen Pflanz-
periode unverzüglich vorzunehmen.

2. Der Verlust von wenigstens 5 Bäumen als Bestandteil von
Linien- und Reihenelementen (Baum- und Baum-/Strauch-
reihen) ist durch die identische Anzahl Bäume dersel-
ben oder zumindest der gleichwertigen Art zu ersetzen.
Je nach Prägung für das Landschaftselement ist die
Pflanzgröße bzw. Pflanzqualität zu bestimmen. Bei un-
auffälligen Verlusten soll der Ersatz durch Naturauf-
wuchs erfolgen. Bei prägenden Verlusten, durch die deut-
lich erkennbare Lücken und Unterbrechungen entste-
hen, sollen Nachpflanzungen durch Hochstamm erfolgen.
Ansonsten soll Ersatz durch Einzelpflanzen mit einer
Wuchshöhe von wenigstens 1 m bei Anpflanzung erfolgen.

3. Der Verlust von Baumgruppen auf einer Fläche bis zu
50 m² bemisst sich grundsätzlich je Baum wie unter
Nr. 1. Die Ersatzpflanzung ist jedoch so zu bestimmen,
dass die Fläche der Baumgruppe keine wesentliche
Größenveränderung erzeugt. Dazu kann die Anzahl Er-
satzbäume oder die Größe bzw. Pflanzqualität abwei-
chend bestimmt werden, wobei die entsprechenden
Einzelpflanzen eine Wuchshöhe von wenigstens 1 m
bei Anpflanzung haben müssen. Baumgruppen, die Ge-
hölzinseln in der offenen Landschaft darstellen und
nicht an Wald angrenzen, sollen der eigendynami-
schen Entwicklung (Naturaufwuchs) überlassen wer-
den soweit die Baumgruppe aus wenigstens 3 ver-
bleibenden Bestandsbäumen besteht.

4. Der Verlust von flächenhaftem Baumbestand über 50
m², der keiner forstwirtschaftlichen Nutzung unterliegt
soll durch Naturaufwuchs ersetzt werden. Nachpflan-
zungen durch Einzelpflanzen derselben Art mit einer
Pflanzgröße von wenigstens 1 m Wuchshöhe bei An-
pflanzung sollen jedoch dort erfolgen, wo es die örtli-
che Situation erfordert, um die Flächenverkleinerung
des Landschaftselementes zu verhindern (z. B. zur Ver-
meidung von Trampelpfaden).

Der Ersatz nach Nr. 1 bis 4 entfällt, wenn Verluste
durch nicht verhinderbare Einwirkungen (z. B. Blitz-
schlag oder Sturm) entstehen. Der Wiederaufwuchs
durch eigendynamische Entwicklung ist bei vollständi-
gen oder überwiegenden Verlusten von Landschaftsele-
menten aus diesen Gründen jedoch sicherzustellen.
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§ 9

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung
im Niedersächsischen Ministerialblatt in Kraft.

Zugleich tritt die „Verordnung zum Schutz des Landschafts-
teiles ,Wiekhorn-Graftanlagen‘ in der Stadt Delmenhorst –
DEL 1“ vom 18.04.2000 in der Fassung der Änderungsverord-
nung vom 12.03.2010 außer Kraft.

Delmenhorst, den 21.11.2018

Stadt Delmenhorst

Axel Jahnz

Oberbürgermeister
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